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Buch 7 
Mahnverfahren 

§ 688 Zulässigkeit 

(1) Wegen eines Anspruchs, der die Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme in Euro zum Gegenstand hat, ist auf Antrag des An-
tragstellers ein Mahnbescheid zu erlassen.  

(2) Das Mahnverfahren findet nicht statt: 

1. für Ansprüche eines Unternehmers aus einem Vertrag gemäß 
den §§ 491 bis 508 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn der 
gemäß § 492 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuge-
bende effektive Jahreszins den bei Vertragsschluss geltenden 
Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs um 
mehr als zwölf Prozentpunkte übersteigt 

2. wenn die Geltendmachung des Anspruchs von einer noch nicht 
erbrachten Gegenleistung abhängig ist; 

3. wenn die Zustellung des Mahnbescheids durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen müsste. 

(3) Müsste der Mahnbescheid im Ausland zugestellt werden, so 
findet das Mahnverfahren nur insoweit statt, als das Anerken-
nungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. November 2015 (BGBl. I S. 2146) und 
das Auslandsunterhaltsgesetz vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 898), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. November 2015 
(BGBl. I S. 2018) geändert worden ist, dies vorsehen oder die Zu-
stellung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erfolgen 
soll. 

(4) Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (ABl. L 399 
vom 30.12.2006, S. 1; L 46 vom 21.2.2008, S. 52; L 333 vom 
11.12.2008, S. 17), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2015/2421 (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 1) geändert worden ist, 
bleiben unberührt. Für die Durchführung gelten die §§ 1087 bis 
1096. 

§ 689 Zuständigkeit; maschinelle Bearbeitung 

(1) Das Mahnverfahren wird von den Amtsgerichten durchgeführt. 
Eine maschinelle Bearbeitung ist zulässig. Bei dieser Bearbeitung 
sollen Eingänge spätestens an dem Arbeitstag erledigt sein, der 
dem Tag des Eingangs folgt. Die Akten werden elektronisch ge-
führt (§ 298a). 

(2) Ausschließlich zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der An-
tragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Hat der Antrag-
steller im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist das 
Amtsgericht Schöneberg in Berlin ausschließlich zuständig. Sätze 
1 und 2 gelten auch, soweit in anderen Vorschriften eine andere 
ausschließliche Zuständigkeit bestimmt ist. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Mahnverfahren einem Amtsgericht für die Bezirke mehre-
rer Amtsgerichte zuzuweisen, wenn dies ihrer schnelleren und ra-
tionelleren Erledigung dient. Die Zuweisung kann auf Mahnverfah-
ren beschränkt werden, die maschinell bearbeitet werden. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Mehrere 
Länder können die Zuständigkeit eines Amtsgerichts über die Lan-
desgrenzen hinaus vereinbaren.  

§ 690 Mahnantrag 

(1) Der Antrag muss auf den Erlass eines Mahnbescheids gerich-
tet sein und enthalten: 

1. die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und 
der Prozessbevollmächtigten; 

2. die Bezeichnung des Gerichts, bei dem der Antrag gestellt wird; 

3. die Bezeichnung des Anspruchs unter bestimmter Angabe der 
verlangten Leistung; Haupt- und Nebenforderungen sind ge-
sondert und einzeln zu bezeichnen, Ansprüche aus Verträgen 
gemäß den §§ 491 bis 508 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
auch unter Angabe des Datums des Vertragsabschlusses und 
des gemäß § 492 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzu-
gebenden effektiven Jahreszinses; 

4. die Erklärung, dass der Anspruch nicht von einer Gegenleis-
tung abhängt oder dass die Gegenleistung erbracht ist; 

5. die Bezeichnung des Gerichts, das für ein streitiges Verfahren 
zuständig ist. 

(2) Der Antrag bedarf der handschriftlichen Unterzeichnung. 

§ 691 Zurückweisung des Mahnantrags 

(1) Der Antrag wird zurückgewiesen: 

1. wenn er den Vorschriften der §§ 688, 689, 690, 702 Absatz 2, 
§ 703c Abs. 2 nicht entspricht; 

2. wenn der Mahnbescheid nur wegen eines Teiles des An-
spruchs nicht erlassen werden kann. 

Vor der Zurückweisung ist der Antragsteller zu hören.  

(2) Sollte durch die Zustellung des Mahnbescheids eine Frist ge-
wahrt werden oder die Verjährung neu beginnen oder nach § 204 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt werden, so tritt die Wir-
kung mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags auf Erlass 
des Mahnbescheids ein, wenn innerhalb eines Monats seit der Zu-
stellung der Zurückweisung des Antrags Klage eingereicht und 
diese demnächst zugestellt wird.  
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(3) Gegen die Zurückweisung findet die sofortige Beschwerde 
statt, wenn der Antrag in einer nur maschinell lesbaren Form über-
mittelt und mit der Begründung zurückgewiesen worden ist, dass 
diese Form dem Gericht für seine maschinelle Bearbeitung nicht 
geeignet erscheine. Im Übrigen sind Entscheidungen nach Absatz 
1, 2 unanfechtbar.  

§ 692 Mahnbescheid 

(1) Der Mahnbescheid enthält: 

1. die in § 690 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Erfordernisse des 
Antrags; 

2. den Hinweis, dass das Gericht nicht geprüft hat, ob dem An-
tragsteller der geltend gemachte Anspruch zusteht; 

3. die Aufforderung, innerhalb von zwei Wochen seit der Zustel-
lung des Mahnbescheids, soweit der geltend gemachte An-
spruch als begründet angesehen wird, die behauptete Schuld 
nebst den geforderten Zinsen und der dem Betrag nach be-
zeichneten Kosten zu begleichen oder dem Gericht mitzuteilen, 
ob und in welchem Umfang dem geltend gemachten Anspruch 
widersprochen wird; 

4. den Hinweis, dass ein dem Mahnbescheid entsprechender 
Vollstreckungsbescheid ergehen kann, aus dem der Antrag-
steller die Zwangsvollstreckung betreiben kann, falls der An-
tragsgegner nicht bis zum Fristablauf Widerspruch erhoben 
hat; 

5. für den Fall, dass Formulare eingeführt sind, den Hinweis, dass 
der Widerspruch mit einem Formular der beigefügten Art erho-
ben werden soll, das auch bei jedem Amtsgericht erhältlich ist 
und ausgefüllt werden kann und dass für Rechtsanwälte und 
registrierte Personen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes sowie Kreditdienstleistungsin-
stitute mit einer Erlaubnis nach § 10 Absatz 1 des Kreditzweit-
marktgesetzes § 702 Absatz 2 Satz 2 gilt; 

6. für den Fall des Widerspruchs die Ankündigung, an welches 
Gericht die Sache abgegeben wird, mit dem Hinweis, dass die-
sem Gericht die Prüfung seiner Zuständigkeit vorbehalten 
bleibt. 

(2) An Stelle einer handschriftlichen Unterzeichnung genügt ein 
entsprechender Stempelabdruck oder eine elektronische Signatur.  

§ 693 Zustellung des Mahnbescheids 

(1) Der Mahnbescheid wird dem Antragsgegner zugestellt.  

(2) Die Geschäftsstelle setzt den Antragsteller von der Zustellung 
des Mahnbescheids in Kenntnis. 

§ 694 Widerspruch gegen den Mahnbescheid 

(1) Der Antragsgegner kann gegen den Anspruch oder einen Teil 
des Anspruchs bei dem Gericht, das den Mahnbescheid erlassen 
hat, schriftlich Widerspruch erheben, solange der Vollstreckungs-
bescheid nicht verfügt ist. 

(2) Ein verspäteter Widerspruch wird als Einspruch behandelt. 
Dies ist dem Antragsgegner, der den Widerspruch erhoben hat, 
mitzuteilen. 

§ 695 Mitteilung des Widerspruchs; Abschriften 

Das Gericht hat den Antragsteller von dem Widerspruch und dem 
Zeitpunkt seiner Erhebung in Kenntnis zu setzen. Wird das Mahn-
verfahren nicht maschinell bearbeitet, so soll der Antragsgegner 
die erforderliche Zahl von Abschriften mit dem Widerspruch einrei-
chen. Gleichzeitig belehrt es ihn über die Folgen des § 697 Absatz 
2 Satz 2. 

§ 696 Verfahren nach Widerspruch 

(1) Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben und beantragt eine Par-
tei die Durchführung des streitigen Verfahrens, so gibt das Gericht, 
das den Mahnbescheid erlassen hat, den Rechtsstreit von Amts 
wegen an das Gericht ab, das in dem Mahnbescheid gemäß § 692 
Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet worden ist, wenn die Parteien übereinstim-
mend die Abgabe an ein anderes Gericht verlangen, an dieses. 
Der Antrag kann in den Antrag auf Erlass des Mahnbescheids auf-
genommen werden. Die Abgabe ist den Parteien mitzuteilen; sie 
ist nicht anfechtbar. Mit Eingang der Akten bei dem Gericht, an das 
er abgegeben wird, gilt der Rechtsstreit als dort anhängig. § 281 
Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 

(2) Ist das Mahnverfahren maschinell bearbeitet worden, so tritt, 
sofern die Akte nicht elektronisch übermittelt wird, an die Stelle der 
Akten ein maschinell erstellter Aktenausdruck. Für diesen gelten 

die Vorschriften über die Beweiskraft öffentlicher Urkunden ent-
sprechend. § 298 findet keine Anwendung 

(3) Die Streitsache gilt als mit Zustellung des Mahnbescheids 
rechtshängig geworden, wenn sie alsbald nach der Erhebung des 
Widerspruchs abgegeben wird. 

(4) Der Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens kann 
bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Antragsgegners 
zur Hauptsache zurückgenommen werden. Die Zurücknahme 
kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. Mit der 
Zurücknahme ist die Streitsache als nicht rechtshängig geworden 
anzusehen. 

(5) Das Gericht, an das der Rechtsstreit abgegeben ist, ist hier-
durch in seiner Zuständigkeit nicht gebunden. 

§ 697 Einleitung des Streitverfahrens 

(1) Die Geschäftsstelle des Gerichts, an das die Streitsache abge-
geben wird, hat dem Antragsteller unverzüglich aufzugeben, sei-
nen Anspruch binnen zwei Wochen in einer der Klageschrift ent-
sprechenden Form zu begründen. § 270 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Eingang 
einer Klage weiter zu verfahren. Soweit der Antrag in der An-
spruchsbegründung hinter dem Mahnantrag zurückbleibt, gilt die 
Klage als zurückgenommen, wenn der Antragsteller zuvor durch 
das Mahngericht über diese Folge belehrt oder durch das Streit-
gericht auf diese Folge hingewiesen worden ist. Zur schriftlichen 
Klageerwiderung im Vorverfahren nach § 276 kann auch eine mit 
der Zustellung der Anspruchsbegründung beginnende Frist ge-
setzt werden. 

(3) Geht die Anspruchsbegründung nicht rechtzeitig ein, so wird 
bis zu ihrem Eingang Termin zur mündlichen Verhandlung nur auf 
Antrag des Antragsgegners bestimmt. Mit der Terminbestimmung 
setzt der Vorsitzende dem Antragsteller eine Frist zur Begründung 
des Anspruchs; § 296 Abs. 1, 4 gilt entsprechend. 

(4) Der Antragsgegner kann den Widerspruch bis zum Beginn sei-
ner mündlichen Verhandlung zur Hauptsache zurücknehmen, je-
doch nicht nach Erlass eines Versäumnisurteils gegen ihn. Die Zu-
rücknahme kann zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden. 

(5) Zur Herstellung eines Urteils in abgekürzter Form nach § 313b 
Absatz 2, § 317 Absatz 5 kann der Mahnbescheid an Stelle der 
Klageschrift benutzt werden. Ist das Mahnverfahren maschinell 
bearbeitet worden, so tritt an die Stelle der Klageschrift der ma-
schinell erstellte Aktenausdruck. 

§ 698 Abgabe des Verfahrens am selben Gericht 

Die Vorschriften über die Abgabe des Verfahrens gelten sinnge-
mäß, wenn Mahnverfahren und streitiges Verfahren bei demsel-
ben Gericht durchgeführt werden. 

§ 699 Vollstreckungsbescheid 

(1) Auf der Grundlage des Mahnbescheids erlässt das Gericht auf 
Antrag einen Vollstreckungsbescheid, wenn der Antragsgegner 
nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben hat. Der Antrag kann nicht 
vor Ablauf der Widerspruchsfrist gestellt werden; er hat die Erklä-
rung zu enthalten, ob und welche Zahlungen auf den Mahnbe-
scheid geleistet worden sind. Ist der Rechtsstreit bereits an ein an-
deres Gericht abgegeben, so erlässt dieses den Vollstreckungs-
bescheid. 

(2) Soweit das Mahnverfahren nicht maschinell bearbeitet wird, 
kann der Vollstreckungsbescheid auf den Mahnbescheid gesetzt 
werden. 

(3) In den Vollstreckungsbescheid sind die bisher entstandenen 
Kosten des Verfahrens aufzunehmen. Der Antragsteller braucht 
die Kosten nur zu berechnen, wenn das Mahnverfahren nicht ma-
schinell bearbeitet wird; im Übrigen genügen die zur maschinellen 
Berechnung erforderlichen Angaben. 

(4) Der Vollstreckungsbescheid wird dem Antragsgegner von Amts 
wegen zugestellt, wenn nicht der Antragsteller die Übermittlung an 
sich zur Zustellung im Parteibetrieb beantragt hat. In diesen Fällen 
wird der Vollstreckungsbescheid dem Antragsteller zur Zustellung 
übermittelt; die Geschäftsstelle des Gerichts vermittelt diese Zu-
stellung nicht. Bewilligt das mit dem Mahnverfahren befasste Ge-
richt die öffentliche Zustellung, so wird diese nach § 186 Absatz 2 
Satz 1 bis 3 bei dem Gericht vorgenommen, das in dem Mahnbe-
scheid gemäß § 692 Absatz 1 Nummerr 1 bezeichnet worden ist. 
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§ 700 Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid 

(1) Der Vollstreckungsbescheid steht einem für vorläufig voll-
streckbar erklärten Versäumnisurteil gleich.  

(2) Die Streitsache gilt als mit der Zustellung des Mahnbescheids 
rechtshängig geworden.  

(3) Wird Einspruch eingelegt, so gibt das Gericht, das den Vollstre-
ckungsbescheid erlassen hat, den Rechtsstreit von Amts wegen 
an das Gericht ab, das in dem Mahnbescheid gemäß § 692 Abs. 
1 Nr. 1 bezeichnet worden ist, wenn die Parteien übereinstimmend 
die Abgabe an ein anderes Gericht verlangen, an dieses. § 696 
Abs. 1 Satz 3 bis 5, Abs. 2, 5, § 697 Abs. 1, 4, § 698 gelten ent-
sprechend. § 340 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 

(4) Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Eingang 
einer Klage weiter zu verfahren, wenn der Einspruch nicht als un-
zulässig verworfen wird. § 276 Abs. 1 Satz 1, 3, Abs. 2 ist nicht 
anzuwenden. 

(5) Geht die Anspruchsbegründung innerhalb der von der Ge-
schäftsstelle gesetzten Frist nicht ein und wird der Einspruch auch 
nicht als unzulässig verworfen, bestimmt der Vorsitzende unver-
züglich Termin; § 697 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Der Einspruch darf nach § 345 nur verworfen werden, soweit 
die Voraussetzungen des § 331 Abs. 1, 2 erster Halbsatz für ein 
Versäumnisurteil vorliegen; soweit die Voraussetzungen nicht vor-
liegen, wird der Vollstreckungsbescheid aufgehoben. 

§ 701 Wegfall der Wirkung des Mahnbescheids 

Ist Widerspruch nicht erhoben und beantragt der Antragsteller den 
Erlass des Vollstreckungsbescheids nicht binnen einer sechsmo-
natigen Frist, die mit der Zustellung des Mahnbescheids beginnt, 
so fällt die Wirkung des Mahnbescheids weg. Dasselbe gilt, wenn 
der Vollstreckungsbescheid rechtzeitig beantragt ist, der Antrag 
aber zurückgewiesen wird. 

§ 702 Form von Anträgen und Erklärungen 

(1) Im Mahnverfahren können die Anträge und Erklärungen vor 
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
Soweit Formulare eingeführt sind, werden diese ausgefüllt; der Ur-
kundsbeamte vermerkt unter Angabe des Gerichts und des Da-
tums, dass er den Antrag oder die Erklärung aufgenommen hat. 
Auch soweit Formulare nicht eingeführt sind, ist für den Antrag auf 
Erlass eines Mahnbescheids oder eines Vollstreckungsbescheids 
bei dem für das Mahnverfahren zuständigen Gericht die Aufnahme 
eines Protokolls nicht erforderlich. 

(2) Anträge und Erklärungen können in einer nur maschinell les-
baren Form übermittelt werden, wenn diese dem Gericht für seine 
maschinelle Bearbeitung geeignet erscheint. Werden Anträge und 
Erklärungen, für die maschinell bearbeitbare Formulare nach § 
703c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 eingeführt sind, von einem 
Rechtsanwalt, einer registrierten Person nach § 10 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, einem Kredit-
dienstleistungsinstitut mit einer Erlaubnis nach § 10 Absatz 1 des 
Kreditzweitmarktgesetzes, einer Behörde oder einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Er-
füllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
übermittelt, ist nur diese Form der Übermittlung zulässig. Anträge 
und Erklärungen können unter Nutzung des elektronischen Identi-
tätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, § 12 
des eID-Karte-Gesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgeset-
zes gestellt werden. Der handschriftlichen Unterzeichnung bedarf 
es nicht, wenn in anderer Weise gewährleistet ist, dass die Anträge 
oder Erklärungen nicht ohne den Willen des Antragstellers oder 
Erklärenden übermittelt werden. 

(3) Der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids oder eines Voll-
streckungsbescheids wird dem Antragsgegner nicht mitgeteilt.  

§ 703 Kein Nachweis der Vollmacht 

Im Mahnverfahren bedarf es des Nachweises einer Vollmacht 
nicht. Wer als Bevollmächtigter einen Antrag einreicht oder einen 
Rechtsbehelf einlegt, hat seine ordnungsgemäße Bevollmächti-
gung zu versichern. 

... 

§ 811 Unpfändbare Sachen und Tiere 

(1) Nicht der Pfändung unterliegen 

1. Sachen, die der Schuldner oder eine Person, mit der er in ei-
nem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, benötigt 

a) für eine bescheidene Lebens- und Haushaltsführung; 

b) für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder eine damit in 
Zusammenhang stehende Aus- oder Fortbildung; 

c) aus gesundheitlichen Gründen; 

d) zur Ausübung von Religion oder Weltanschauung oder als 
Gegenstand religiöser oder weltanschaulicher Verehrung, 
wenn ihr Wert 500 Euro nicht übersteigt; 

2. Gartenhäuser, Wohnlauben und ähnliche Einrichtungen, die 
der Schuldner oder dessen Familie als ständige Unterkunft 
nutzt und die der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Ver-
mögen unterliegen; 

3. Bargeld 

a) für den Schuldner, der eine natürliche Person ist, in Höhe 
von einem Fünftel, 

b) für jede weitere Person, mit der der Schuldner in einem ge-
meinsamen Haushalt zusammenlebt, in Höhe von einem 
Zehntel 

 des täglichen Freibetrages nach § 850c Absatz 1 Nummer 3 in 
Verbindung mit Absatz 4 Nummer 1 für jeden Kalendertag ab 
dem Zeitpunkt der Pfändung bis zu dem Ende des Monats, in 
dem die Pfändung bewirkt wird; der Gerichtsvollzieher kann im 
Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen einen abweichen-
den Betrag festsetzen; 

4. Unterlagen, zu deren Aufbewahrung eine gesetzliche Verpflich-
tung besteht oder die der Schuldner oder eine Person, mit der 
er in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, zu Buch-
führungs- oder Dokumentationszwecken benötigt; 

5. private Aufzeichnungen, durch deren Verwertung in Persön-
lichkeitsrechte eingegriffen wird; 

6. öffentliche Urkunden, die der Schuldner, dessen Familie oder 
eine Person, mit der er in einem gemeinsamen Haushalt zu-
sammenlebt, für Beweisführungszwecke benötigt; 

7. Trauringe, Orden und Ehrenzeichen; 

8. Tiere, die der Schuldner oder eine Person, mit der er in einem 
gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, 

a) nicht zu Erwerbszwecken hält oder 

b) für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit benötigt, 

 sowie das für diese Tiere erforderliche Futter und die erforder-
liche Streu. 

(2) Eine in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b sowie Nummer 
2 bezeichnete Sache oder ein in Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b 
bezeichnetes Tier kann abweichend von Absatz 1 gepfändet wer-
den, wenn der Verkäufer wegen einer durch Eigentumsvorbehalt 
gesicherten Geldforderung aus dem Verkauf der Sache oder des 
Tieres vollstreckt. Die Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes ist 
durch eine Urkunde nachzuweisen. 

(3) Auf Antrag des Gläubigers lässt das Vollstreckungsgericht die 
Pfändung eines in Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a bezeichneten 
Tieres zu, wenn dieses einen hohen Wert hat und die Unpfändbar-
keit für den Gläubiger eine Härte bedeuten würde, die auch unter 
Würdigung der Belange des Tierschutzes und der berechtigten In-
teressen des Schuldners nicht zu rechtfertigen ist. 

(4) Sachen, die der Schuldner für eine Lebens- und Haushaltsfüh-
rung benötigt, die nicht als bescheiden angesehen werden kann, 
sollen nicht gepfändet werden, wenn offensichtlich ist, dass durch 
ihre Verwertung nur ein Erlös erzielt würde, der in keinem Verhält-
nis zum Anschaffungswert steht. 

… 

§ 833a Pfändungsumfang bei Kontoguthaben; Aufhebung 
der Pfändung; Anordnung der Unpfändbarkeit 

(1) Die Pfändung des Guthabens eines Kontos bei einem Kreditin-
stitut umfasst das am Tag der Zustellung des Pfändungsbeschlus-
ses bei dem Kreditinstitut bestehende Guthaben sowie die Tages-
guthaben der auf die Pfändung folgenden Tage. 

(2) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht an-
ordnen, dass 

1. die Pfändung des Guthabens eines Kontos aufgehoben wird o-
der 

2. das Guthaben des Kontos für die Dauer von bis zu zwölf Mo-
naten der Pfändung nicht unterworfen ist, 
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wenn der Schuldner nachweist, dass dem Konto in den letzten 
sechs Monaten vor Antragstellung ganz überwiegend nur unpfänd-
bare Beträge gutgeschrieben worden sind, und er glaubhaft 
macht, dass auch innerhalb der nächsten zwölf Monate nur ganz 
überwiegend nicht pfändbare Beträge zu erwarten sind. Die An-
ordnung kann versagt werden, wenn überwiegende Belange des 
Gläubigers entgegenstehen. Die Anordnung nach Satz 1 Nr. 2 ist 
auf Antrag eines Gläubigers aufzuheben, wenn ihre Voraussetzun-
gen nicht mehr vorliegen oder die Anordnung den überwiegenden 
Belangen dieses Gläubigers entgegensteht. 

… 

§ 841 Pflicht zur Streitverkündung 

Der Gläubiger, der die Forderung einklagt, ist verpflichtet, dem 
Schuldner gerichtlich den Streit zu verkünden, sofern nicht eine 
Zustellung im Ausland oder eine öffentliche Zustellung erforderlich 
wird. 

§ 842 Schadenersatz bei verzögerter Beitreibung 

Der Gläubiger, der die Beitreibung einer ihm zur Einziehung über-
wiesenen Forderung verzögert, haftet dem Schuldner für den dar-
aus entstehenden Schaden. 

§ 843 Verzicht des Pfandgläubigers 

Der Gläubiger kann auf die durch Pfändung und Überweisung zur 
Einziehung erworbenen Rechte unbeschadet seines Anspruchs 
verzichten. Die Verzichtleistung erfolgt durch eine dem Schuldner 
zuzustellende Erklärung. Die Erklärung ist auch dem Drittschuld-
ner zuzustellen. 

… 

§ 850 Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen 

(1) Arbeitseinkommen, das in Geld zahlbar ist, kann nur nach Maß-
gabe der §§ 850a bis 850i gepfändet werden. 

(2) Arbeitseinkommen im Sinne dieser Vorschrift sind die Dienst- 
und Versorgungsbezüge der Beamten, Arbeits- und Dienstlöhne, 
Ruhegelder und ähnliche nach dem einstweiligen oder dauernden 
Ausscheiden aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis gewährte 
fortlaufende Einkünfte, ferner Hinterbliebenenbezüge sowie sons-
tige Vergütungen für Dienstleistungen aller Art, die die Erwerbstä-
tigkeit des Schuldners vollständig oder zu einem wesentlichen Teil 
in Anspruch nehmen. 

(3) Arbeitseinkommen sind auch die folgenden Bezüge, soweit sie 
in Geld zahlbar sind: 

a) Bezüge, die ein Arbeitnehmer zum Ausgleich für Wettbewerbs-
beschränkungen für die Zeit nach Beendigung seines Dienst-
verhältnisses beanspruchen kann; 

b) Renten, die auf Grund von Versicherungsverträgen gewährt 
werden, wenn diese Verträge zur Versorgung des Versiche-
rungsnehmers oder seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen 
eingegangen sind. 

(4) Die Pfändung des in Geld zahlbaren Arbeitseinkommens er-
fasst alle Vergütungen, die dem Schuldner aus der Arbeits- oder 
Dienstleistung zustehen, ohne Rücksicht auf ihre Benennung oder 
Berechnungsart. 

§ 850a Unpfändbare Bezüge 

Unpfändbar sind  

1. zur Hälfte die für die Leistung von Mehrarbeitsstunden gezahl-
ten Teile des Arbeitseinkommens; 

2. die für die Dauer eines Urlaubs über das Arbeitseinkommen 
hinaus gewährten Bezüge, Zuwendungen aus Anlass eines be-
sonderen Betriebsereignisses und Treugelder, soweit sie den 
Rahmen des Üblichen nicht übersteigen; 

3. Aufwandsentschädigungen, Auslösungsgelder und sonstige 
soziale Zulagen für auswärtige Beschäftigungen, das Entgelt 
für selbstgestelltes Arbeitsmaterial, Gefahrenzulagen sowie 
Schmutz- und Erschwerniszulagen, soweit diese Bezüge den 
Rahmen des Üblichen nicht übersteigen; 

4. Weihnachtsvergütungen bis zu der Hälfte des Betrages, des-
sen Höhe sich nach Aufrundung des monatlichen Freibetrages 
nach § 850c Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 auf den 
nächsten vollen 10-Euro-Betrag ergibt; 

5. Geburtsbeihilfen sowie Beihilfen aus Anlass der Eingehung ei-
ner Ehe oder Begründung einer Lebenspartnerschaft, sofern 

die Vollstreckung wegen anderer als der aus Anlass der Ge-
burt, der Eingehung einer Ehe oder der Begründung einer Le-
benspartnerschaft entstandenen Ansprüche betrieben wird; 

6. Erziehungsgelder, Studienbeihilfen und ähnliche Bezüge; 

7. Sterbe- und Gnadenbezüge aus Arbeits- oder Dienstverhältnis-
sen; 

8. Blindenzulagen 

§ 850b Bedingt pfändbare Bezüge 

(1) Unpfändbar sind ferner  

1. Renten, die wegen einer Verletzung des Körpers oder der Ge-
sundheit zu entrichten sind; 

2. Unterhaltsrenten, die auf gesetzlicher Vorschrift beruhen, so-
wie die wegen Entziehung einer solchen Forderung zu entrich-
tenden Renten; 

3. fortlaufende Einkünfte, die ein Schuldner aus Stiftungen oder 
sonst auf Grund der Fürsorge und Freigebigkeit eines Dritten 
oder auf Grund eines Altenteils oder Auszugsvertrags bezieht; 

4. Bezüge aus Witwen-, Waisen-, Hilfs- und Krankenkassen, die 
ausschließlich oder zu einem wesentlichen Teil zu Unterstüt-
zungszwecken gewährt werden, ferner Ansprüche aus Lebens-
versicherungen, die nur auf den Todesfall des Versicherungs-
nehmers abgeschlossen sind, wenn die Versicherungssumme 
3.579 Euro nicht übersteigt. 

(2) Diese Bezüge können nach den für Arbeitseinkommen gelten-
den Vorschriften gepfändet werden, wenn die Vollstreckung in das 
sonstige bewegliche Vermögen des Schuldners zu einer vollstän-
digen Befriedigung des Gläubigers nicht geführt hat oder voraus-
sichtlich nicht führen wird und wenn nach den Umständen des Fal-
les, insbesondere nach der Art des beizutreibenden Anspruchs 
und der Höhe der Bezüge, die Pfändung der Billigkeit entspricht.  

(3) Das Vollstreckungsgericht soll vor seiner Entscheidung die Be-
teiligten hören. 

§ 850c Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen 

(1) Arbeitseinkommen ist unpfändbar, wenn es, je nach dem Zeit-
raum, für den es gezahlt wird, nicht mehr als 

1. 1 178,59 Euro monatlich, 

2. 271,24 Euro wöchentlich oder 

3. 54,25 Euro täglich 

beträgt. 

(2) Gewährt der Schuldner auf Grund einer gesetzlichen Verpflich-
tung seinem Ehegatten, einem früheren Ehegatten, seinem Le-
benspartner, einem früheren Lebenspartner, einem Verwandten o-
der nach den §§ 1615l und 1615n des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
einem Elternteil Unterhalt, so erhöht sich der Betrag nach Absatz 
1 für die erste Person, der Unterhalt gewährt wird, und zwar um 

1. 443,57 Euro monatlich, 

2. 102,08 Euro wöchentlich oder 

3. 20,42 Euro täglich. 

Für die zweite bis fünfte Person, der Unterhalt gewährt wird, erhöht 
sich der Betrag nach Absatz 1 um je 

1. 247,12 Euro monatlich, 

2. 56,87 Euro wöchentlich oder 

3. 11,37 Euro täglich. 

(3) Übersteigt das Arbeitseinkommen den Betrag nach Absatz 1, 
so ist es hinsichtlich des überschießenden Teils in Höhe von drei 
Zehnteln unpfändbar. Gewährt der Schuldner nach Absatz 2 Un-
terhalt, so sind für die erste Person weitere zwei Zehntel und für 
die zweite bis fünfte Person jeweils ein weiteres Zehntel unpfänd-
bar. Der Teil des Arbeitseinkommens, der 

1. 3 613,08 Euro monatlich, 

2. 831,50 Euro wöchentlich oder 

3. 166,30 Euro täglich 

übersteigt, bleibt bei der Berechnung des unpfändbaren Betrages 
unberücksichtigt. 

(4) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
macht im Bundesgesetzblatt Folgendes bekannt (Pfändungsfrei-
grenzenbekanntmachung): 

1. die Höhe des unpfändbaren Arbeitseinkommens nach Absatz 
1, 



Stand 19.7.2024 Seite 5 ZPO 

 www.joachimrose.de - (ZPO.docx 26.07.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

2. die Höhe der Erhöhungsbeträge nach Absatz 2, 

3. die Höhe der in Absatz 3 Satz 3 genannten Höchstbeträge. 

Die Beträge werden jeweils zum 1. Juli eines Jahres entsprechend 
der im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum sich ergeben-
den prozentualen Entwicklung des Grundfreibetrages nach § 32a 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes ange-
passt; der Berechnung ist die am 1. Januar des jeweiligen Jahres 
geltende Fassung des § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Ein-
kommensteuergesetzes zugrunde zu legen. 

(5) Um den nach Absatz 3 pfändbaren Teil des Arbeitseinkom-
mens zu berechnen, ist das Arbeitseinkommen, gegebenenfalls 
nach Abzug des nach Absatz 3 Satz 3 pfändbaren Betrages, auf 
eine Zahl abzurunden, die bei einer Auszahlung für 

1. Monate bei einer Teilung durch 10 eine natürliche Zahl ergibt, 

2. Wochen bei einer Teilung durch 2,5 eine natürliche Zahl ergibt, 

3. Tage bei einer Teilung durch 0,5 eine natürliche Zahl ergibt. 

Die sich aus der Berechnung nach Satz 1 ergebenden Beträge 
sind in der Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung als Tabelle ent-
halten. Im Pfändungsbeschluss genügt die Bezugnahme auf die 
Tabelle. 

(6) Hat eine Person, welcher der Schuldner auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung Unterhalt gewährt, eigene Einkünfte, so kann das 
Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläubigers nach billigem Er-
messen bestimmen, dass diese Person bei der Berechnung des 
unpfändbaren Teils des Arbeitseinkommens ganz oder teilweise 
unberücksichtigt bleibt; soll die Person nur teilweise berücksichtigt 
werden, so ist Absatz 5 Satz 3 nicht anzuwenden. 

§ 850d Pfändbarkeit bei Unterhaltsansprüchen 

(1) Wegen der Unterhaltsansprüche, die kraft Gesetzes einem 
Verwandten, dem Ehegatten, einem früheren Ehegatten, dem Le-
benspartner, einem früheren Lebenspartner oder nach §§ 1615l, 
1615n des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem Elternteil zustehen, 
sind das Arbeitseinkommen und die in § 850a Nr. 1, 2 und 4 ge-
nannten Bezüge ohne die in § 850c bezeichneten Beschränkun-
gen pfändbar. Dem Schuldner ist jedoch so viel zu belassen, als 
er für seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung seiner lau-
fenden gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber den dem Gläu-
biger vorgehenden Berechtigten oder zur gleichmäßigen Befriedi-
gung der dem Gläubiger gleichstehenden Berechtigten bedarf; von 
den in § 850a Nr. 1, 2 und 4 genannten Bezügen hat ihm mindes-
tens die Hälfte des nach § 850a unpfändbaren Betrages zu ver-
bleiben. Der dem Schuldner hiernach verbleibende Teil seines Ar-
beitseinkommens darf den Betrag nicht übersteigen, der ihm nach 
den Vorschriften des § 850c gegenüber nicht bevorrechtigten 
Gläubigern zu verbleiben hätte. Für die Pfändung wegen der 
Rückstände, die länger als ein Jahr vor dem Antrag auf Erlass des 
Pfändungsbeschlusses fällig geworden sind, gelten die Vorschrif-
ten dieses Absatzes insoweit nicht, als nach Lage der Verhältnisse 
nicht anzunehmen ist, dass der Schuldner sich seiner Zahlungs-
pflicht absichtlich entzogen hat. 

(2) Mehrere nach Absatz 1 Berechtigte sind mit ihren Ansprüchen 
in der Reihenfolge nach § 1609 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und § 16 des Lebenspartnerschaftsgesetzes zu berücksichtigen, 
wobei mehrere gleich nahe Berechtigte untereinander den glei-
chen Rang haben. 

(3) Bei der Vollstreckung wegen der in Absatz 1 bezeichneten An-
sprüche sowie wegen der aus Anlass einer Verletzung des Kör-
pers oder der Gesundheit zu zahlenden Renten kann zugleich mit 
der Pfändung wegen fälliger Ansprüche auch künftig fällig werden-
des Arbeitseinkommen wegen der dann jeweils fällig werdenden 
Ansprüche gepfändet und überwiesen werden. 

§ 850e Berechnung des pfändbaren Arbeitseinkommens 

Für die Berechnung des pfändbaren Arbeitseinkommens gilt Fol-
gendes: 

1. Nicht mitzurechnen sind die nach § 850a der Pfändung entzo-
genen Bezüge, ferner Beträge, die unmittelbar auf Grund steu-
errechtlicher oder sozialrechtlicher Vorschriften zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen des Schuldners abzuführen sind. 
Diesen Beträgen stehen gleich die auf den Auszahlungszeit-
raum entfallenden Beträge, die der Schuldner 

a) nach den Vorschriften der Sozialversicherungsgesetze zur 
Weiterversicherung entrichtet oder 

b) an eine Ersatzkasse oder an ein Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung leistet, soweit sie den Rahmen des 
Üblichen nicht übersteigen. 

2. Mehrere Arbeitseinkommen sind auf Antrag vom Vollstre-
ckungsgericht bei der Pfändung zusammenzurechnen. Der un-
pfändbare Grundbetrag ist in erster Linie dem Arbeitseinkom-
men zu entnehmen, das die wesentliche Grundlage der Le-
benshaltung des Schuldners bildet. 

2a. Mit Arbeitseinkommen sind auf Antrag auch Ansprüche auf lau-
fende Geldleistungen nach dem Sozialgesetzbuch zusammen-
zurechnen, soweit diese der Pfändung unterworfen sind. Der 
unpfändbare Grundbetrag ist, soweit die Pfändung nicht wegen 
gesetzlicher Unterhaltsansprüche erfolgt, in erster Linie den 
laufenden Geldleistungen nach dem Sozialgesetzbuch zu ent-
nehmen. Ansprüche auf Geldleistungen für Kinder dürfen mit 
Arbeitseinkommen nur zusammengerechnet werden, soweit 
sie nach § 76 des Einkommensteuergesetzes oder nach § 54 
Abs. 5 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gepfändet werden 
können. 

3. Erhält der Schuldner neben seinem in Geld zahlbaren Einkom-
men auch Naturalleistungen, so sind Geld- und Naturalleistun-
gen zusammenzurechnen. In diesem Fall ist der in Geld zahl-
bare Betrag insoweit pfändbar, als der nach § 850c unpfänd-
bare Teil des Gesamteinkommens durch den Wert der dem 
Schuldner verbleibenden Naturalleistungen gedeckt ist. 

4. Trifft eine Pfändung, eine Abtretung oder eine sonstige Verfü-
gung wegen eines der in § 850d bezeichneten Ansprüche mit 
einer Pfändung wegen eines sonstigen Anspruchs zusammen, 
so sind auf die Unterhaltsansprüche zunächst die gemäß § 
850d der Pfändung in erweitertem Umfang unterliegenden 
Teile des Arbeitseinkommens zu verrechnen. Die Verrechnung 
nimmt auf Antrag eines Beteiligten das Vollstreckungsgericht 
vor. Der Drittschuldner kann, solange ihm eine Entscheidung 
des Vollstreckungsgerichts nicht zugestellt ist, nach dem Inhalt 
der ihm bekannten Pfändungsbeschlüsse, Abtretungen und 
sonstigen Verfügungen mit befreiender Wirkung leisten. 

§ 850f Änderung des unpfändbaren Betrages 

(1) Das Vollstreckungsgericht kann dem Schuldner auf Antrag von 
dem nach den Bestimmungen der §§ 850c, 850d und 850i pfänd-
baren Teil seines Arbeitseinkommens einen Teil belassen, wenn 

1. der Schuldner nachweist, dass bei Anwendung der Pfändungs-
freigrenzen entsprechend § 850c der notwendige Lebensunter-
halt im Sinne des Dritten und Vierten Kapitels des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch oder nach Kapitel 3 Abschnitt 2 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für sich und für die Perso-
nen, denen er gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet ist, nicht ge-
deckt ist, 

2. besondere Bedürfnisse des Schuldners aus persönlichen oder 
beruflichen Gründen oder 

3. der besondere Umfang der gesetzlichen Unterhaltspflichten 
des Schuldners, insbesondere die Zahl der Unterhaltsberech-
tigten, dies erfordern 

und überwiegende Belange des Gläubigers nicht entgegenstehen. 

(2) Wird die Zwangsvollstreckung wegen einer Forderung aus ei-
ner vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung betrieben, so 
kann das Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläubigers den 
pfändbaren Teil des Arbeitseinkommens ohne Rücksicht auf die in 
§ 850c vorgesehenen Beschränkungen bestimmen; dem Schuld-
ner ist jedoch so viel zu belassen, wie er für seinen notwendigen 
Unterhalt und zur Erfüllung seiner laufenden gesetzlichen Unter-
haltspflichten bedarf. 

(3) (weggefallen) 

§ 850g Änderung der Unpfändbarkeitsvoraussetzungen 

Ändern sich die Voraussetzungen für die Bemessung des un-
pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens, so hat das Vollstre-
ckungsgericht auf Antrag des Schuldners oder des Gläubigers den 
Pfändungsbeschluss entsprechend zu ändern. Antragsberechtigt 
ist auch ein Dritter, dem der Schuldner kraft Gesetzes Unterhalt zu 
gewähren hat. Der Drittschuldner kann nach dem Inhalt des frühe-
ren Pfändungsbeschlusses mit befreiender Wirkung leisten, bis 
ihm der Änderungsbeschluss zugestellt wird. 
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§ 850h Verschleiertes Arbeitseinkommen 

(1) Hat sich der Empfänger der vom Schuldner geleisteten Arbei-
ten oder Dienste verpflichtet, Leistungen an einen Dritten zu be-
wirken, die nach Lage der Verhältnisse ganz oder teilweise eine 
Vergütung für die Leistung des Schuldners darstellen, so kann der 
Anspruch des Drittberechtigten insoweit auf Grund des Schuldti-
tels gegen den Schuldner gepfändet werden, wie wenn der An-
spruch dem Schuldner zustände. Die Pfändung des Vergütungs-
anspruchs des Schuldners umfasst ohne weiteres den Anspruch 
des Drittberechtigten. Der Pfändungsbeschluss ist dem Drittbe-
rechtigten ebenso wie dem Schuldner zuzustellen. 

(2) Leistet der Schuldner einem Dritten in einem ständigen Ver-
hältnis Arbeiten oder Dienste, die nach Art und Umfang üblicher-
weise vergütet werden, unentgeltlich oder gegen eine unverhält-
nismäßig geringe Vergütung, so gilt im Verhältnis des Gläubigers 
zu dem Empfänger der Arbeits- und Dienstleistungen eine ange-
messene Vergütung als geschuldet. Bei der Prüfung, ob diese Vo-
raussetzungen vorliegen, sowie bei der Bemessung der Vergütung 
ist auf alle Umstände des Einzelfalles, insbesondere die Art der 
Arbeits- und Dienstleistung, die verwandtschaftlichen oder sonsti-
gen Beziehungen zwischen dem Dienstberechtigten und dem 
Dienstverpflichteten und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Dienstberechtigten Rücksicht zu nehmen. 

§ 850i Pfändungsschutz für sonstige Einkünfte 

(1) Werden nicht wiederkehrend zahlbare Vergütungen für persön-
lich geleistete Arbeiten oder Dienste oder sonstige Einkünfte, die 
kein Arbeitseinkommen sind, gepfändet, so hat das Gericht dem 
Schuldner auf Antrag während eines angemessenen Zeitraums so 
viel zu belassen, als ihm nach freier Schätzung des Gerichts ver-
bleiben würde, wenn sein Einkommen aus laufendem Arbeits-  
oder Dienstlohn bestünde. Bei der Entscheidung sind die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Schuldners, insbesondere seine 
sonstigen Verdienstmöglichkeiten, frei zu würdigen. Der Antrag 
des Schuldners ist insoweit abzulehnen, als überwiegende Be-
lange des Gläubigers entgegenstehen. 

(2) Die Vorschriften des § 27 des Heimarbeitsgesetzes vom 14. 
März 1951 (BGBl. I S. 191) bleiben unberührt. 

(3) Die Bestimmungen der Versicherungs-, Versorgungs- und 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften über die Pfändung von An-
sprüchen bestimmter Art bleiben unberührt. 

§ 850k Einrichtung und Beendigung des Pfändungsschutz-
kontos 

(1) Eine natürliche Person kann jederzeit von dem Kreditinstitut 
verlangen, dass ein von ihr dort geführtes Zahlungskonto als Pfän-
dungsschutzkonto geführt wird. Satz 1 gilt auch, wenn das Zah-
lungskonto zum Zeitpunkt des Verlangens einen negativen Saldo 
aufweist. Ein Pfändungsschutzkonto darf jedoch ausschließlich 
auf Guthabenbasis geführt werden. 

(2) Ist Guthaben auf dem Zahlungskonto bereits gepfändet wor-
den, kann der Schuldner die Führung dieses Kontos als Pfän-
dungsschutzkonto zum Beginn des vierten auf sein Verlangen fol-
genden Geschäftstages fordern. Das Vertragsverhältnis zwischen 
dem Kontoinhaber und dem Kreditinstitut bleibt im Übrigen unbe-
rührt. 

(3) Jede Person darf nur ein Pfändungsschutzkonto unterhalten. 
Bei dem Verlangen nach Absatz 1 hat der Kunde gegenüber dem 
Kreditinstitut zu versichern, dass er kein weiteres Pfändungs-
schutzkonto unterhält. 

(4) Unterhält ein Schuldner entgegen Absatz 3 Satz 1 mehrere 
Zahlungskonten als Pfändungsschutzkonten, ordnet das Vollstre-
ckungsgericht auf Antrag des Gläubigers an, dass nur das von 
dem Gläubiger in seinem Antrag bezeichnete Zahlungskonto dem 
Schuldner als Pfändungsschutzkonto verbleibt. Der Gläubiger hat 
den Umstand, dass ein Schuldner entgegen Satz 1 mehrere Zah-
lungskonten als Pfändungsschutzkonten unterhält, durch Vorlage 
entsprechender Erklärungen der Drittschuldner glaubhaft zu ma-
chen. Eine Anhörung des Schuldners durch das Vollstreckungsge-
richt unterbleibt. Die Anordnung nach Satz 1 ist allen Drittschuld-
nern zuzustellen. Mit der Zustellung der Anordnung an diejenigen 
Kreditinstitute, deren Zahlungskonten nicht zum Pfändungs-
schutzkonto bestimmt sind, entfallen die Wirkungen dieser Pfän-
dungsschutzkonten. 

(5) Der Kontoinhaber kann mit einer Frist von mindestens vier Ge-
schäftstagen zum Monatsende von dem Kreditinstitut verlangen, 
dass das dort geführte Pfändungsschutzkonto als Zahlungskonto 

ohne Pfändungsschutz geführt wird. Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

§ 850l Pfändung des Gemeinschaftskontos 

(1) Unterhält der Schuldner, der eine natürliche Person ist, mit ei-
ner anderen natürlichen oder mit einer juristischen Person oder mit 
einer Mehrheit von Personen ein Gemeinschaftskonto und wird 
Guthaben auf diesem Konto gepfändet, so darf das Kreditinstitut 
erst nach Ablauf von einem Monat nach Zustellung des Überwei-
sungsbeschlusses aus dem Guthaben an den Gläubiger leisten o-
der den Betrag hinterlegen. Satz 1 gilt auch für künftiges Gutha-
ben. 

(2) Ist der Schuldner eine natürliche Person, kann er innerhalb des 
Zeitraums nach Absatz 1 Satz 1 von dem Kreditinstitut verlangen, 
bestehendes oder künftiges Guthaben von dem Gemeinschafts-
konto auf ein bei dem Kreditinstitut allein auf seinen Namen lau-
tendes Zahlungskonto zu übertragen. Wird Guthaben nach Satz 1 
übertragen und verlangt der Schuldner innerhalb des Zeitraums 
nach Absatz 1 Satz 1, dass das Zahlungskonto als Pfändungs-
schutzkonto geführt wird, so ist auf das übertragene Guthaben § 
899 Absatz 1 Satz 1 und 3 entsprechend anzuwenden. Für die 
Übertragung nach Satz 1 ist eine Mitwirkung anderer Kontoinhaber 
oder des Gläubigers nicht erforderlich. Der Übertragungsbetrag 
beläuft sich auf den Kopfteil des Schuldners an dem Guthaben. 
Sämtliche Kontoinhaber und der Gläubiger können sich auf eine 
von Satz 4 abweichende Aufteilung des Übertragungsbetrages ei-
nigen; die Vereinbarung ist dem Kreditinstitut in Textform mitzutei-
len. 

(3) Absatz 2 Satz 1 und 3 bis 5 ist auf natürliche Personen, mit 
denen der Schuldner das Gemeinschaftskonto unterhält, entspre-
chend anzuwenden. 

(4) Die Wirkungen von Pfändung und Überweisung von Guthaben 
auf dem Gemeinschaftskonto setzen sich an dem nach Absatz 2 
Satz 1 auf ein Einzelkonto des Schuldners übertragenen Gutha-
ben fort; sie setzen sich nicht an dem Guthaben fort, das nach Ab-
satz 3 übertragen wird. 

§ 850l Anordnung der Unpfändbarkeit von Kontoguthaben 
auf dem Pfändungsschutzkonto 

Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht anord-
nen, dass das Guthaben auf dem Pfändungsschutzkonto für die 
Dauer von bis zu zwölf Monaten der Pfändung nicht unterworfen 
ist, wenn der Schuldner nachweist, dass dem Konto in den letzten 
sechs Monaten vor Antragstellung ganz überwiegend nur unpfänd-
bare Beträge gutgeschrieben worden sind, und er glaubhaft 
macht, dass auch innerhalb der nächsten zwölf Monate nur ganz 
überwiegend nicht pfändbare Beträge zu erwarten sind. Die An-
ordnung kann versagt werden, wenn überwiegende Belange des 
Gläubigers entgegenstehen. Sie ist auf Antrag eines Gläubigers 
aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen o-
der die Anordnung den überwiegenden Belangen dieses Gläubi-
gers entgegensteht. 

… 

§ 899 Pfändungsfreier Betrag; Übertragung 

(1) Wird Guthaben auf dem Pfändungsschutzkonto des Schuld-
ners gepfändet, kann der Schuldner jeweils bis zum Ende des Ka-
lendermonats aus dem Guthaben über einen Betrag verfügen, 
dessen Höhe sich nach Aufrundung des monatlichen Freibetrages 
nach § 850c Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 auf den nächsten 
vollen 10-Euro-Betrag ergibt; insoweit wird das Guthaben nicht 
von der Pfändung erfasst. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Gutha-
ben auf einem Zahlungskonto des Schuldners gepfändet ist, das 
vor Ablauf von einem Monat seit der Zustellung des Überwei-
sungsbeschlusses an den Drittschuldner in ein Pfändungsschutz-
konto umgewandelt wird. § 900 Absatz 2 bleibt unberührt. 

(2) Hat der Schuldner in dem jeweiligen Kalendermonat nicht über 
Guthaben in Höhe des gesamten nach Absatz 1 pfändungsfreien 
Betrages verfügt, wird dieses nicht verbrauchte Guthaben in den 
drei nachfolgenden Kalendermonaten zusätzlich zu dem nach Ab-
satz 1 geschützten Guthaben nicht von der Pfändung erfasst. Ver-
fügungen sind jeweils mit dem Guthaben zu verrechnen, das zu-
erst dem Pfändungsschutzkonto gutgeschrieben wurde. 

(3) Einwendungen gegen die Höhe eines pfändungsfreien Betra-
ges hat der Schuldner dem Kreditinstitut spätestens bis zum Ab-
lauf des sechsten auf die Berechnung des jeweiligen pfändungs-
freien Betrages folgenden Kalendermonats mitzuteilen. Nach Ab-
lauf dieser Frist kann der Schuldner nur Einwendungen geltend 
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machen, deren verspätete Geltendmachung er nicht zu vertreten 
hat. 

§ 900 Moratorium bei Überweisung an den Gläubiger 

(1) Wird künftiges Guthaben auf einem Pfändungsschutzkonto ge-
pfändet und dem Gläubiger überwiesen, darf der Drittschuldner 
erst nach Ablauf des Kalendermonats, der auf die jeweilige Gut-
schrift folgt, an den Gläubiger leisten oder den Betrag hinterlegen; 
eine Verlängerung des in § 899 Absatz 2 bezeichneten Zeitraums 
erfolgt dadurch nicht. Auf Antrag des Gläubigers kann das Voll-
streckungsgericht eine von Satz 1 erster Halbsatz abweichende 
Anordnung treffen, wenn sonst unter Würdigung des Schutzbe-
dürfnisses des Schuldners für den Gläubiger eine unzumutbare 
Härte entstünde. 

(2) Guthaben, aus dem bis zum Ablauf der Frist des Absatzes 1 
nicht an den Gläubiger geleistet oder das bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht hinterlegt werden darf, ist in dem auf die Gutschrift folgenden 
Kalendermonat Guthaben im Sinne des § 899 Absatz 1 Satz 1. 

§ 901 Verbot der Aufrechnung und Verrechnung 

(1) Verlangt eine natürliche Person von dem Kreditinstitut, dass ein 
von ihr dort geführtes Zahlungskonto, das einen negativen Saldo 
aufweist, als Pfändungsschutzkonto geführt wird, darf das Kredit-
institut ab dem Verlangen nicht mit seinen Forderungen gegen 
Forderungen des Kontoinhabers aufrechnen oder einen zuguns-
ten des Kontoinhabers bestehenden Saldo mit einem zugunsten 
des Kreditinstituts bestehenden Saldo verrechnen, 

soweit die Gutschrift auf dem Zahlungskonto als Guthaben auf ei-
nem Pfändungsschutzkonto nicht von der Pfändung erfasst sein 
würde. 

(2) Das Verbot der Aufrechnung und Verrechnung nach Absatz 1 
gilt für ein Zahlungskonto, auf das sich eine Pfändung erstreckt, 
bereits ab dem Zeitpunkt der Kenntnis des Kreditinstituts von der 
Pfändung. Das Verbot der Aufrechnung oder Verrechnung entfällt 
jedoch, wenn der Schuldner nicht gemäß § 899 Absatz 1 Satz 2 
verlangt, dass das Zahlungskonto als Pfändungsschutzkonto ge-
führt wird. 

(3) Gutschriften auf dem Zahlungskonto, die nach Absatz 1 oder 2 
dem Verbot der Aufrechnung und Verrechnung unterliegen, sind 
als Guthaben auf das Pfändungsschutzkonto zu übertragen. Im 
Fall des Absatzes 2 erfolgt die Übertragung jedoch nur, wenn der 
Schuldner gemäß § 899 Absatz 1 Satz 2 verlangt, dass das Zah-
lungskonto als Pfändungsschutzkonto geführt wird. 

§ 902 Erhöhungsbeträge 

Neben dem pfändungsfreien Betrag nach § 899 Absatz 1 Satz 1 
werden folgende Erhöhungsbeträge nicht von der Pfändung des 
Guthabens auf einem Pfändungsschutzkonto erfasst: 

1. die pfändungsfreien Beträge nach § 850c Absatz 2 in Verbin-
dung mit Absatz 4, wenn der Schuldner 

a) einer Person oder mehreren Personen auf Grund gesetzli-
cher Verpflichtung Unterhalt gewährt; 

b) Geldleistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch für Personen entgegennimmt, die mit ihm in 
einer Bedarfsgemeinschaft im Sinne des § 7 Absatz 3 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder in einer Gemein-
schaft nach den §§ 19, 20, 27, 39 Satz 1 oder § 43 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch leben und denen er 
nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Unterhalt ver-
pflichtet ist; 

c) Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 
Personen entgegennimmt, mit denen er in einem gemeinsa-
men Haushalt zusammenlebt und denen er nicht auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften zum Unterhalt verpflichtet ist; 

2. Geldleistungen im Sinne des § 54 Absatz 2 oder Absatz 3 Num-
mer 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch; 

3. Geldleistungen gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes zur Errich-
tung einer Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen 
Lebens“; 

4. Geldleistungen, die dem Schuldner selbst nach dem Zweiten 
oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder dem Asylbewerber-
leistungsgesetz gewährt werden, in dem Umfang, in dem diese 
den pfändungsfreien Betrag nach § 899 Absatz 1 Satz 1 über-
steigen; 

5. das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz und andere 
gesetzliche Geldleistungen für Kinder, es sei denn, dass wegen 

einer Unterhaltsforderung des Kindes, für das die Leistungen 
gewährt oder bei dem sie berücksichtigt werden, gepfändet 
wird; 

6. Geldleistungen, die dem Schuldner nach landesrechtlichen o-
der anderen als in den Nummern 1 bis 5 genannten bundes-
rechtlichen Rechtsvorschriften gewährt werden, in welchen die 
Unpfändbarkeit der Geldleistung festgelegt wird 

Für die Erhöhungsbeträge nach Satz 1 gilt § 899 Absatz 2 entspre-
chend. 

§ 903 Nachweise über Erhöhungsbeträge 

(1) Das Kreditinstitut kann aus Guthaben, soweit es als Erhö-
hungsbetrag unpfändbar ist, mit befreiender Wirkung gegenüber 
dem Schuldner an den Gläubiger leisten, bis der Schuldner dem 
Kreditinstitut nachweist, dass es sich um Guthaben handelt, das 
nach § 902 nicht von der Pfändung erfasst wird. Der Nachweis ist 
zu führen durch Vorlage einer Bescheinigung 

1. der Familienkasse, des Sozialleistungsträgers oder einer mit 
der Gewährung von Geldleistungen im Sinne des § 902 Satz 1 
befassten Einrichtung, 

2. des Arbeitgebers oder 

3. einer geeigneten Person oder Stelle im Sinne des § 305 Absatz 
1 Nummer 1 der Insolvenzordnung. 

(2) Das Kreditinstitut hat Bescheinigungen nach Absatz 1 Satz 2 
für die Dauer zu beachten, für die sie ausgestellt sind. Unbefristete 
Bescheinigungen hat das Kreditinstitut für die Dauer von zwei Jah-
ren zu beachten. Nach Ablauf des in Satz 2 genannten Zeitraums 
kann das Kreditinstitut von dem Kontoinhaber, der eine Bescheini-
gung nach Absatz 1 Satz 2 vorgelegt hat, die Vorlage einer neuen 
Bescheinigung verlangen. Vor Ablauf des in Satz 2 genannten 
Zeitraums kann das Kreditinstitut eine neue Bescheinigung verlan-
gen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die die Annahme 
rechtfertigen, dass die Angaben in der Bescheinigung unrichtig 
sind oder nicht mehr zutreffen. 

(3) Jede der in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 genannten Stellen, die 
Leistungen im Sinne des § 902 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und 
c sowie Nummer 2 bis 6 durch Überweisung auf ein Zahlungskonto 
des Schuldners erbringt, ist verpflichtet, auf Antrag des Schuldners 
eine Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 2 über ihre Leistungen 
auszustellen. Die Bescheinigung muss folgende Angaben enthal-
ten: 

1. die Höhe der Leistung, 

2. in welcher Höhe die Leistung zu welcher der in § 902 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b und c sowie Nummer 2 bis 6 genann-
ten Leistungsarten gehört, 

3. für welchen Zeitraum die Leistung gewährt wird. 

Darüber hinaus ist die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 genannte 
Stelle verpflichtet, soweit sie Kenntnis hiervon hat, Folgendes zu 
bescheinigen: 

1. die Anzahl der Personen, denen der Schuldner auf Grund ge-
setzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt, 

2. das Geburtsdatum der minderjährigen unterhaltsberechtigten 
Personen. 

(4) Das Kreditinstitut hat die Angaben in der Bescheinigung nach 
Absatz 1 Satz 2 ab dem zweiten auf die Vorlage der Bescheini-
gung folgenden Geschäftstag zu beachten. 

§ 904 Nachzahlung von Leistungen 

(1) Werden laufende Geldleistungen zu einem späteren Zeitpunkt 
als dem Monat, auf den sich die Leistungen beziehen, ausbezahlt, 
so werden sie von der Pfändung des Guthabens auf dem Pfän-
dungsschutzkonto nicht erfasst, wenn es sich um Geldleistungen 
gemäß § 902 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b oder c oder Nummer 
4 bis 6 handelt. 

(2) Laufende Geldleistungen nach dem Sozialgesetzbuch, die 
nicht in Absatz 1 genannt sind, sowie Arbeitseinkommen nach § 
850 Absatz 2 und 3 werden von der Pfändung des Guthabens auf 
dem Pfändungsschutzkonto nicht erfasst, wenn der nachgezahlte 
Betrag 500 Euro nicht übersteigt. 

(3) Laufende Geldleistungen nach Absatz 2, bei denen der nach-
gezahlte Betrag 500 Euro übersteigt, werden von der Pfändung 
des Guthabens auf dem Pfändungsschutzkonto nicht erfasst, so-
weit der für den jeweiligen Monat nachgezahlte Betrag in dem Mo-
nat, auf den er sich bezieht, nicht zu einem pfändbaren Guthaben 
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geführt hätte. Wird die Nachzahlung pauschal und für einen Bewil-
ligungszeitraum gewährt, der länger als ein Monat ist, ist die Nach-
zahlungssumme zu gleichen Teilen auf die Zahl der betroffenen 
Monate aufzuteilen. 

(4) Für Nachzahlungen von Leistungen nach den Absätzen 1 und 
2 gilt § 903 Absatz 1, 3 Satz 1 und Absatz 4 entsprechend. 

(5) Für die Festsetzung der Höhe des pfändungsfreien Betrages in 
den Fällen des Absatzes 3 ist das Vollstreckungsgericht zuständig. 
Entscheidungen nach Satz 1 ergehen auf Antrag des Schuldners 
durch Beschluss. Der Beschluss nach Satz 2 gilt als Bescheini-
gung im Sinne des § 903 Absatz 1 Satz 2. 

§ 905 Festsetzung der Erhöhungsbeträge durch das Vollstre-
ckungsgericht 

Macht der Schuldner glaubhaft, dass er eine Bescheinigung im 
Sinne des § 903 Absatz 1 Satz 2, um deren Erteilung er 

1. zunächst bei einer in § 903 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 genann-
ten Stelle, von der er eine Leistung bezieht, und nachfolgend 

2. bei einer weiteren Stelle, die zur Erteilung der Bescheinigung 
berechtigt ist, 

nachgesucht hat, nicht in zumutbarer Weise von diesen Stellen er-
langen konnte, hat das Vollstreckungsgericht in dem Beschluss 
auf Antrag die Erhöhungsbeträge nach § 902 festzusetzen und die 
Angaben nach § 903 Absatz 3 Satz 2 zu bestimmen. Dabei hat 
das Vollstreckungsgericht den Schuldner auf die Möglichkeit der 
Stellung eines Antrags nach § 907 Absatz 1 Satz 1 hinzuweisen, 
wenn nach dem Vorbringen des Schuldners unter Beachtung der 
von ihm vorgelegten Unterlagen die Voraussetzungen dieser Vor-
schrift erfüllt sein könnten. Der Beschluss des Vollstreckungsge-
richts nach Satz 1 gilt als Bescheinigung im Sinne des § 903 Ab-
satz 1 Satz 2. 

§ 906 Festsetzung eines abweichenden pfändungsfreien Be-
trages durch das Vollstreckungsgericht 

(1) Wird Guthaben wegen einer der in § 850d oder § 850f Absatz 
2 bezeichneten Forderungen gepfändet, tritt an die Stelle der nach 
§ 899 Absatz 1 und § 902 Satz 1 pfändungsfreien Beträge der vom 
Vollstreckungsgericht im Pfändungsbeschluss belassene Betrag. 
In den Fällen des § 850d Absatz 1 und 2 kann das Vollstreckungs-
gericht auf Antrag einen von Satz 1 abweichenden pfändungs-
freien Betrag festlegen. 

(2) Das Vollstreckungsgericht setzt auf Antrag einen von § 899 Ab-
satz 1 und § 902 Satz 1 abweichenden pfändungsfreien Betrag 
fest, wenn sich aus einer bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schrift eine solche Abweichung ergibt. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 

1. ist der Betrag in der Regel zu beziffern, 

2. hat das Vollstreckungsgericht zu prüfen, ob eine der in § 732 
Absatz 2 bezeichneten Anordnungen zu erlassen ist, und 

3. gilt § 905 Satz 2 entsprechend. 

(4) Für Beträge, die nach den Absätzen 1 oder 2 festgesetzt sind, 
gilt § 899 Absatz 2 entsprechend. 

§ 907 Festsetzung der Unpfändbarkeit von Kontoguthaben 
auf dem Pfändungsschutzkonto 

(1) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht 
festsetzen, dass das Guthaben auf dem Pfändungsschutzkonto für 
die Dauer von bis zu zwölf Monaten der Pfändung nicht unterwor-
fen ist, wenn der Schuldner 

1. nachweist, dass dem Konto in den letzten sechs Monaten vor 
Antragstellung ganz überwiegend nur unpfändbare Beträge 
gutgeschrieben worden sind, und 

2. glaubhaft macht, dass auch innerhalb der nächsten sechs Mo-
nate ganz überwiegend nur die Gutschrift unpfändbarer Be-
träge zu erwarten ist. 

Die Festsetzung ist abzulehnen, wenn ihr überwiegende Belange 
des Gläubigers entgegenstehen. 

(2) Auf Antrag jedes Gläubigers ist die Festsetzung der Unpfänd-
barkeit aufzuheben, wenn deren Voraussetzungen nicht mehr vor-
liegen oder die Festsetzung den überwiegenden Belangen des 
den Antrag stellenden Gläubigers entgegensteht. Der Schuldner 
hat die Gläubiger auf eine wesentliche Veränderung seiner Ver-
mögensverhältnisse unverzüglich hinzuweisen. 

§ 908 Aufgaben des Kreditinstituts 

(1) Das Kreditinstitut ist dem Schuldner zur Leistung aus dem nicht 
von der Pfändung erfassten Guthaben im Rahmen des vertraglich 
Vereinbarten verpflichtet. 

(2) Das Kreditinstitut informiert den Schuldner in einer für diesen 
geeigneten und zumutbaren Weise über 

1. das im laufenden Kalendermonat noch verfügbare von der 
Pfändung nicht erfasste Guthaben und 

2. den Betrag, der mit Ablauf des laufenden Kalendermonats nicht 
mehr pfändungsfrei ist. 

(3) Das Kreditinstitut hat dem Kontoinhaber die Absicht, eine neue 
Bescheinigung nach § 903 Absatz 2 Satz 3 zu verlangen, mindes-
tens zwei Monate vor dem Zeitpunkt, ab dem es die ihm vorlie-
gende Bescheinigung nicht mehr berücksichtigen will, mitzuteilen. 

§ 909 Datenweitergabe; Löschungspflicht 

(1) Das Kreditinstitut darf zum Zwecke der Überprüfung der Rich-
tigkeit der Versicherung nach § 850k Absatz 3 Satz 2 Auskunfteien 
mitteilen, dass es für den Kontoinhaber ein Pfändungsschutzkonto 
führt. Nur zu diesem Zweck dürfen die Auskunfteien diese Angabe 
verarbeiten und sie nur auf Anfrage anderer Kreditinstitute an 
diese übermitteln. Die Verarbeitung zu einem anderen Zweck ist 
auch mit Einwilligung des Kontoinhabers unzulässig. 

(2) Wird das Pfändungsschutzkonto für den Kontoinhaber nicht 
mehr geführt, hat das Kreditinstitut die Auskunfteien, die nach Ab-
satz 1 Satz 1 eine Mitteilung erhalten haben, unverzüglich zu un-
terrichten. Die Auskunfteien haben nach Erhalt dieser Unterrich-
tung die Angabe über die Führung des Pfändungsschutzkontos 
unverzüglich zu löschen. 

§ 910 Verwaltungsvollstreckung 

Die §§ 850k und 850l sowie die Regelungen dieses Abschnitts gel-
ten auch bei einer Pfändung von Kontoguthaben wegen Forderun-
gen, die im Wege der Verwaltungsvollstreckung nach Bundesrecht 
beigetrieben werden. Mit Ausnahme der Fälle des § 850k Absatz 
4 Satz 1, des § 904 Absatz 5 und des § 907 tritt die Vollstreckungs-
behörde an die Stelle des Vollstreckungsgerichts. 
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